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RS OGH 1972/5/4 1Ob94/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1972

Norm

AußStrG §16 BII2l

Geo §144 Abs4

Rechtssatz

Daß im Kopf des angefochtenen Beschlusses die Namen der Richter fehlen, die denselben verfaßt haben, stellt keine

Nichtigkeit dar, zumal die Anführung der Richter entfallen kann, wenn sie im Hinblick auf die Geschäfsverteilung

eindeutig bestimmt sind

Entscheidungstexte

1 Ob 94/72
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